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Wie bisher schon oft und eindringlich - auch von uns (siehe Editorial
RdU 2017/126, 177) - gefordert: Die externen Umweltkosten (ein

schließlich Klimawandelkosten) müssen internalisiert werden. Das dürfte 
wohl noch mehr als ein steiniger Weg werden. Das hat nun auch vor Kur
zem der Europäische Rechnungshof (ECA) unmissverständlich und mit 
drastischen Worten festgestellt (https://op.europa.eu/webpub/eca/special- 
reports/polluter-pays-principle-12-2021/de/index.litmechapter 9).

Seit 1987 gehört das Verursacherprinzip - neben dem Vorsorgeprinzip 
- zu den wichtigsten Grundsätzen der Umweltpolitik der EU: Die Verur
sacher sollen die Kosten für Maßnahmen zur Verhütung, Verminderung 
und Beseitigung von Verschmutzung tragen.

Der ECA stellt zum Verursacherprinzip fest, „dass sein Anwendungs
bereich und seine Anwendung unvollständig sind. Was die Umwelthaftung 
anbelangt, so wurden durch die Maßnahmen der Kommission [...] zentrale 
Schwachstellen wie Unklarheiten bei wesentlichen Begriffen und Definitio
nen und fehlende Deckungsvorsorge bei Insolvenz nicht beseitigt. Bisweilen 
werden aus dem EU-Haushalt Sanierungsmaßnahmen finanziert, für die 
gemäß dem Verursacherprinzip die Verursacher hätten aufkommen müs
sen. "

Letzteres ist wohl noch sehr vorsichtig formuliert, da - auch in Öster
reich - das Gemeinlastprinzip deutlich dominiert: Das Bundes-Umwelt
haftungsgesetz und die entsprechenden Landesgesetze sind beinahe totes 
Recht, die Altlastenhaftung wird weitgehend verneint (vgl aber Seite 4 in 
diesem Heft), das Kostendeckungsprinzip nach Art 9 WRRL steht nur auf 
dem Papier.

Die folgenden Empfehlungen des ECA können daher nur nachdrück
lichst unterstützt werden:
- > Stärkere Einbeziehung des Verursacherprinzips in das Umweltrecht.
- > Verstärkte Anwendung der Umwelthaftungsrichtlinie.
- > Keine Verwendung von EU-Mitteln zur Finanzierung von Projekten, 

die vom Verursacher finanziert werden sollten!
Die Botschaft hören wir wohl, allein uns bleibt (hoffentlich) der Glaube. 
Aber wie wäre es damit: „ Wer für einen andern einen Aufwand macht, den 
dieser nach dem Gesetz selbst hätte machen müssen, ..." (§ 1042 ABGB)

Ihre

Ferdinand Kerschner, Wilhelm Bergthaler, Erika Wagner
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